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V

Vorwort

Seit dem Erscheinen der 2. Auflage sind fünf Jahre vergangen. Die rasante Fortentwick-
lung des Urheberrechtes erforderte diese Neuauflage. 

Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH haben das Urheberrecht weiterentwickelt 
und den neuen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen angepasst, sowie eine 
große Reihe von Auslegungsfragen beantwortet. Der nationale und der europäische 
Gesetzgeber sind nicht untätig geblieben. So hat der europäische Gesetzgeber die 
„Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutz-
rechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für 
die Online-Nutzung im Binnenmarkt“ erlassen. Diese wurde durch das Verwertungs-
gesellschaftengesetz umgesetzt und führte so zu einer Neugestaltung der rechtli-
chen Grundlage der Verwertungsgesellschaften. Auch der deutsche Gesetzgeber war 
nicht untätig geblieben. Er hat mit dem „Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des 
Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung und 
zur Regelung von Fragen der Verlegerbeteiligung“ die Möglichkeit für Schöpfer, ihre 
finanziellen Ansprüche durchzusetzen, verbessert. Zudem hat er mit dem „Gesetz 
zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensge-
sellschaft“ die Schrankenbestimmungen für Lehre, Unterricht und Wissenschaft neu 
geordnet und erweitert. 

An dieser Stelle gebührt mein Dank meiner Ehefrau, die mit großer Geduld das Manu-
skript Korrektur las, mich mit wertvollen Hinweisen unterstützte und stets als kompe-
tente Gesprächspartnerin zur Verfügung stand.

München im Februar 2018 Prof. Dr. Peter Lutz



VI

Vorwort zur zweiten Auflage

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage sind mehr als vier Jahre vergangen. Dies macht 
es erforderlich auf die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung einzugehen. Ins-
besondere der EuGH hat sich zu Fragen des Unionsrechts geäußert, die überwiegend 
Berücksichtigung finden sollten. Der deutsche Gesetzgeber hat das lange umstrittene 
Leistungsschutzrecht für Verleger erlassen, das ebenso zu berücksichtigen war, wie die 
Änderung der Schutzfristenrichtlinie. Die Richtlinie über verwaiste Werke fand Berück-
sichtigung, aber keine ausführliche Erörterung, weil der deutsche Gesetzgeber vor der 
Bundestagswahl 2013 wohl keine Umsetzung mehr bewerkstelligen konnte.

An dieser Stelle gebührt erneut mein Dank meiner Sekretärin, Frau Sabine Wagner, 
die sich wiederum mit großer Geduld um die Reinschrift des Manuskriptes bemühte, 
sowie Frau Rechtsreferendarin Lisa Wedemeier, die mich bei der Aktualisierung der 
Schrifttumshinweise mit Sorgfalt unterstützte.

München im Juni 2013 Prof. Dr. Peter Lutz 



VII

Vorwort zur ersten Auflage

Jahrzehntelang führte das Urheberrechtsgesetz eher ein Mauerblümchendasein. Es 
diente doch vermeintlich nur dem Schutz schöngeistiger Werke und ihrer Schöpfer. 
Die technologische Entwicklung hat das Urheberrechtsgesetz immer mehr in den 
Blickpunkt des »Internet-Zeitalters« gerückt. Die Art der urheberrechtlich geschützten 
Werke hat sich durch die Aufnahme von Computersoftware, Datenbankwerken ebenso 
erweitert wie die Verwertungsmöglichkeiten durch die digitalisierte Welt sprunghaft 
zugenommen haben. Gerade die weltweite Nutzungsmöglichkeit durch das Internet 
erfordert neue Schutzmechanismen und neue Schutzmöglichkeiten. Der grenzüber-
schreitende Handel und die Freiheit des Waren- und Dienstleistungsverkehrs in der EG 
haben ein Übriges dazu beigetragen, das Urheberrechtsgesetz zu einer bedeutenden 
Regelung breiter Wirtschafts- und Lebensbereiche zu machen. Es ist, um im Bild zu 
bleiben, längst vom Dornröschenschlaf aufgewacht und steht im Mittelpunkt vielfäl-
tiger juristischer Beschäftigung. Die Bedeutung des Urheberrechts hat sich erst kürz-
lich im Rahmen der Verabschiedung des »Zweiten Korbes« und der Umsetzung der 
Enforcement-Richtlinie gezeigt. Unzählige Interessenverbände und Vertreter unter-
schiedlicher Gruppen haben dabei um die angemessene Berücksichtigung ihrer Inte-
ressen gerungen.

Mit der vorliegenden Einführung in das Urheber- und Urhebervertragsrecht will der 
Verfasser den Jurastudenten, aber auch den juristisch gebildeten Interessierten eine 
erste Einführung und einen ersten Überblick über das Rechtsgebiet vermitteln. Der 
Verfasser hat dabei auf die Darstellung vielfältiger Streitpunkte und Diskussionen ver-
zichtet, sondern versucht, im Wesentlichen unter Berücksichtigung der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung die geltenden Grundsätze darzustellen. Der Leser des Buches 
wird zur tiefer gehenden Beschäftigung mit einzelnen Gesichtspunkten die zitierten 
Literatur- und Rechtsprechungsstellen nachvollziehen müssen. Der Verfasser hat dabei 
nicht versucht, vollständig alle Fundstellen wiederzugeben, sondern durch eine Aus-
wahl wesentlicher Fundstellen den Einstieg in die weitere Recherche vermittelt. 

Ich danke an dieser Stelle meinen Sekretärinnen, Frau Sabine Schorten und Frau Sabine 
Wagner, für ihre geduldige Bereitschaft zur Übertragung des Manuskripts in Rein-
schrift, dem Verlag, der nur zurückhaltend an die Ablieferung des Manuskripts erin-
nerte, und schließlich meiner Familie für ihre grenzenlose Geduld.

München, im Dezember 2008 Prof. Dr. Peter Lutz
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ZUM Zeitschrift für Urheber und Medienrecht
ZUM-RD ZUM-Rechtsprechungsdienst





XXIII

Literaturverzeichnis

Dreier, Thomas/Schulze, Gernot Urheberrechtsgesetz, 5. Aufl., 2015, (zitiert: 
Dreier/Schulze § … Rz. …)

Fezer, Karl-Heinz Markenrecht, 4. Aufl., 2009, (zitiert: Fezer, Rz. …)
Gamm, Otto F. von Urheberrechtsgesetz, 1982
Wallenfels, Dieter/Russ, Christian Preisbindungsgesetz, 7. Aufl., 2017
Fromm, Wilhelm/ Nordemann, 
Wilhelm (Begr.)

Urheberrecht, 11. Aufl., 2014, 
(zitiert: Fromm/Nordemann/Bearbeiter § … Rz. …)

Haberstumpf, Helmut Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl., 2000 
(zitiert: Haberstumpf Rz. …)

Hartlieb, Holger von/ Schwarz, 
Mathias 

Handbuch des Film-, Fernseh- und Videorechts-
rechts, 5. Aufl., 2011, (zitiert: Hartlieb/Schwarz 
Kap… Rz. …)

Hillig, Hans-Peter (Hrsg.) Urheber- und Verlagsrecht, 17. Aufl., 2018,  
(zitiert: Hillig, Urheber- und Verlagsrecht S. …)

Hucko, Elmar Zweiter Korb, 2007, (zitiert: Hucko S. …)
Immenga, Ulrich/ Mestmäcker, 
Ernst-Joachim

GWB, 5. Aufl., 2014

Köhler, Helmut/Bornkamm, Joa-
chim/Feddersen, Jörn

UWG, 36. Aufl., 2017, (zitiert: Köhler/Bornkamm, 
§ … Rz. …)

Loewenheim, Ulrich (Hrsg.) Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl., 
2010, (zitiert: Loewenheim/Bearbeiter § … Rz. …)

Marly, Jochen Praxishandbuch Softwarerecht, 6. Aufl., 2014
Moser, Rolf/Scheuermann, And-
reas (Hrsg.)

Handbuch der Musikwirtschaft, 6. Aufl., 
2003, (zitiert: Moser/Scheuermann/Bearbeiter S. …)

Nicolini, Käte/Ahlberg, Hartwig 
(Hrsg.)

Urheberrechtsgesetz, 3. Aufl., 2014, (zitiert: 
Möhring/Nicolini/Bearbeiter § … Rz. …)

Palandt, Otto (Hrsg.) Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Aufl., 2017, (zitiert: 
Palandt/Bearbeiter § … Rz. …)

Russ, Christian Verlagsgesetz, 2014, (zitiert: Russ, § … Rz. …)
Säcker, Franz Jürgen/Rixecke, 
Roland

Münchner Kommentar, (zitiert: MünchKomm/
Bearbeiter, BGB, § … Rz. …)

Schneider, Inge Das Recht des Kunstverlags (zitiert: Schneider, 
Kunstverlag, S. …)



XXIV Literaturverzeichnis

Schricker, Gerhard/ Loewenheim, 
Ulrich/Leistner, Matthias/Ohly, 
Ansgar (Hrsg.)

Urheberrecht, 5. Aufl., 2017,
(zitiert: Schricker/Loewenheim/Bearbeiter 
§ … Rz. …)

Schricker, Gerhard Verlagsrecht, 3. Aufl., 2001, (zitiert: Schricker, 
Verlagsrecht § … Rz. …)

Ulmer, Eugen Urheber und Verlagsrecht, 3. Aufl., 1980, (zitiert: 
Ulmer § …)

Ulmer-Eilfort, Constanze/Oberge-
fell, Eva Inés

Verlagsrecht, 2013, (zitiert: Ulmer-Eilfort/Oberge-
fell/Bearbeiter, … Rz. …)

Wandtke, Artur-Axel/Bullinger, 
Winfried (Hrsg.)

Praxiskommentar zum Urheberrecht, 4. Aufl., 
2014 
(zitiert: Wandtke/Bullinger/Bearbeiter § … Rz. …)



1

1. Quellen des Urheberrechts

1.1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 erklärt in Art. 27 
Abs. 2, dass jeder Mensch das Recht auf Schutz seiner ideellen und materiellen Interes-
sen hat, die sich aus der wissenschaftlichen, literarischen und künstlerischen Produk-
tion ergeben, deren Urheber er ist.

1.2 Grundgesetz

Der Kern des Urheberrechtsschutzes ist in der Bundesrepublik Deutschland verfas-
sungsrechtlich gewährleistet. Die vermögensrechtlichen Ansprüche des Urhebers 
werden durch die Eigentumsgarantie1 gemäß Art. 14 GG gewährleistet und der Schutz 
der ideellen Interessen des Urhebers durch die Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen (Art. 1 GG) und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 GG) sowie 
schließlich auch durch die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG). Insbesondere die Eigentums-
garantie erfordert es, den Urheber für jede Nutzung eine angemessene Vergütung zu 
sichern.

Ebenso wie das Urheberrecht Eigentum im Sinne des Art. 14 GG ist, sind2 auch die ver-
wandten Schutzrechte des ausübenden Künstlers3 und des Tonträgerherstellers4 ech-
tes Eigentum im Sinne des Art. 14 GG. 

1.3 Einfach gesetzliche Grundlagen

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Grundlage des Urheberrechts im »Gesetz 
über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte« vom 9. September 19655, zuletzt 
geändert durch das „Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfor-
dernisse der Wissensgesellschaft“ vom 1. September 2017, in Kraft seit 1. März 20186. 
Das Recht der Verwertungsgesellschaften ist geregelt durch das Gesetz über die 

1 BVerfG, GRUR 1972, 481 – Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, GRUR 1980, 44 – Kirchenmusik; 
Badura ZUM 1984, 552.

2 BVerfG, GRUR 1972, 481 – Kirchen- und Schulgebrauch; BVerfG, ZUM 2011, 313.
3 BVerfG, GRUR 1990, 438 – Bob Dylan.
4 BVerfG, GRUR 1990, 183 – Vermietungsvorbehalt.
5 BGBl. 1965, S. 1273.
6 BGBl. 2017, I,, S. 3346.
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2 1. Quellen des Urheberrechts

Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwer-
tungsgesellschaften“ vom 24.05.20167, zuletzt geändert durch Art. 14 G v. 17.7.20178.

Aufgrund der Ermächtigung des § 138 Abs. 5 UrhG hat das Bundesministerium der Jus-
tiz die Verordnung über das Register anonymer und pseudonymer Werke (Urheberrolle) 
erlassen. Die Verordnung über die Schiedsstelle für Urheberrechtsstreitsachen erließ 
das Bundesministerium der Justiz am 20. Dezember 1985.

§ 105 UrhG ermächtigt die Landesregierungen durch Rechtsverordnung, Urheber-
rechtsstreitsachen, für die Bezirke mehrerer Gerichte einem von ihnen zuzuweisen, 
wenn dies der Rechtspflege dienlich ist. Davon haben fast alle Landesregierungen 
Gebrauch gemacht.

Im Zusammenhang mit dem Urheberrecht wird regelmäßig auch das »Gesetz betref-
fend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunst und der Fotografie« vom 
9. Januar 19079 (zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16.2.200110), durch dessen 
§§ 22 ff. das Recht am eigenen Bild geregelt ist, erwähnt.

Als gesetzliche Regelung des Urhebervertragsrechts ist insbesondere das »Gesetz 
über das Verlagsrecht« vom 19. Juni 190111 (zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
22.3.200212) zu erwähnen. Daneben kommen die allgemeinen zivilrechtlichen Rege-
lungen des BGB und die allgemeinen urhebervertragsrechtlichen Bestimmungen der 
§§ 28 ff. UrhG zur Anwendung.

1.4 Internationale Verträge

Zu den Quellen des Urheberrechts zählen auch die internationalen Verträge. Vor allem 
haben die multilateralen Abkommen für urheberrechtlicher Sachverhalte Bedeutung13. 
Wesentliche Grundlagen ergeben sich aus der »Berner Übereinkunft zum Schutze 
von Werken der Literatur und Kunst«14 vom 9. September 1886, insbesondere in der 
Pariser Fassung vom 24. Juli 1971, dem »Welturheberrechtsabkommen« vom 6. Sep-
tember 1952 in dessen Pariser Fassung vom 24. Juli 1971, dem »Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS)«15 vom 15. April 

7 (BGBl. 2017, I S. 1190.
8 BGBl. 2017, I 2541.
9 BGBl. I 1907, S. 7.
10 BGBl. I 2001, S. 266.
11 RGBl. I 1091, S. 217.
12 BGBl. I 2002, S. 1155.
13 Möhring/Schulze u.a., Quellen des Urheberrechts, Bd. 2 »Deutschland«.
14 RGBl. 1887, S. 493.
15 BGBl. II 1994, S. 1730.
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1994 und dem »WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT)«16 vom 21. Dezember 1996. Die 
Leistungsschutzrechte sind insbesondere durch das internationale »Abkommen über 
den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sende-
unternehmer« (»Rom-Abkommen«) vom 26. Oktober 196117, den »WIPO-Vertrag über 
Darbietungen von Tonträgern (WPPT)«18 vom 21. Dezember 1996, das weitere »Über-
einkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen unerlaubte Verviel-
fältigungen ihrer Tonträger«19 vom 29. Oktober 1971, das »Übereinkommen über die 
Verbreitung der durch Satelliten übertragenen programmtragenden Signale«20 vom 
21. Mai 1974, das »Europäische Abkommen zum Schutz von Fernsehsendungen«21 vom 
22. Juni 1960 nebst den dazu ergangenen Protokollen vom 22. Januar 1965, 14. Januar 
1974 und 21. März 1983 geschützt. Schließlich ist erwähnenswert die »Europäische Kon-
vention über urheber- und leistungsschutzrechtliche Fragen im Bereich des grenzüber-
schreitenden Satellitenrundfunks«22 vom 11. Mai 1974.

Neben multilateralen Verträgen bestehen teilweise bilaterale Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten. Besondere Bedeutung hat das 
nach wie vor geltende Übereinkommen zwischen dem Deutschen Reich und den Ver-
einigten Staaten von Amerika über den gegenseitigen Schutz der Urheberrechte vom 
15. Januar 189223.

Das Unionsrecht ist in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Verträgen auszu-
legen, soweit die Bestimmungen der Durchführung eines völkerrechtlichen Vertrages 
dienen24.

16 Hillig, Urheber- und Verlagsrecht, S. 426.
17 BGBl. II 1965, S. 1243.
18 Hillig, Urheber- und Verlagsrecht, S. 433.
19 BGBl. II 1973, S. 1670.
20 BGBl. II 1979, S. 114.
21 Hillig, Urheber- und Verlagsrecht, S. 531; BGBl. II 1965, S. 1234 i.V.m. Bekanntmachung BGBl. II 1968, 

S. 134.
22 BGBl. II 1979, S. 114.
23 RGBl. 1892, S. 473; BGH, GRUR 2014, 559-Tarzan.
24 EuGH, GRUR 2015, 665– Dimensione ua/Knoll.
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2. Urheberrecht und andere Rechte

2.1 Verfassung

Das Urheberrecht findet im Grundgesetz nur in Art. 73 Nr. 9 GG im Rahmen der Kompe-
tenzregelung Erwähnung. Danach steht die ausschließliche Gesetzgebung dem Bund 
zu. Im Hinblick auf den Vorrang des Grundgesetzes (Art. 31 GG) spielt die ausdrück-
liche Regelung zum Urheberrecht in den Landesverfassungen, wie der Bayerischen 
Verfassung (Art. 162 BV), keine Rolle. Auch in Art. 27 Abs. 2 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948, die allerdings 
keine unmittelbare Bindungswirkung hat, ist festgehalten, dass »jeder … Anspruch auf 
Schutz der ideellen und Vermögensinteressen, die sich aus seiner wissenschaftlichen, 
literarischen oder künstlerischen Urheberschaft ergeben«, hat.

Das als rechtlich Erscheinungsform des allgemeinen Persönlichkeitsrechts anerkannte 
Urheberpersönlichkeitsrecht25 findet seine verfassungsrechtliche Verankerung im 
Schutz der Menschenwürde gemäß Art. 1 GG und dem Recht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG. Die einfache gesetzliche Regelung des Urhe-
berpersönlichkeitsrechtes hat ihre Ausprägung im Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG), 
dem Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG) und dem Entstellungsver-
bot (§ 14 UrhG) gefunden.

Neben dem Urheberpersönlichkeitsrecht schützt das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
ergänzend dann den Urheber, wenn im Einzelfall Schutzlücken entstehen könnten 
(»Auffangfunktion«)26.

Beispiel: Der Sohn des bekannten Schauspielers und Autors Heinz Erhardt wandte sich gegen 
die Ausstrahlung eines Radiowerbespots, in dem ein Stimmenimitator, die Sprache seines Vaters 
täuschend nachahmend, einen Werbetext verlas, der Redewendungen verwandte, die für Heinz 
Erhardt typisch und allgemein bekannt geworden sind. Das OLG Hamburg27 bejahte einen Unter-
lassungsanspruch aufgrund einer Verletzung des auch über den Tod hinaus fortwirkenden Per-
sönlichkeitsrechts von Heinz Erhardt.

Bei der Auslegung und Anwendung des deutschen Rechts, das der Umsetzung des 
Unionsrecht dient ist auf die Grundrechtscharta der Europäischen Union abzustellen, 
während die Grundrechte des GG als Maßstab dann anzuwenden sind, wenn das Uni-
onsrecht Umsetzungsspielräume eröffnet28. 

25 Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, Vor §§ 12 ff. Rz. 14; BGH, GRUR 1971, 525 – Petite Jacqueline.
26 Schricker/Loewenheim/Dietz/Peukert, Vor §§ 12 ff. Rz. 15.
27 BGH, GRUR 1989, 666 – Heinz Erhardt.
28 BVerfG, GRUR 2016, 690 Rz. 112 ff.-Metall auf Metall.
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